
IN MEMORIAM

Heidi Eibach
† 17. März 2009

BEKANNTMACHUNG

Der Bürgermeister

B E K A N N TM A C H U N G

Absicht der Einziehung einer Teilfläche der Hebborner Straße

Gemäß § 7 Abs. 2 des Straßen- und Wegegesetzes für das Land Nordrhein-West-
falen (StrWG NRW) vom 23.09.1995 in der zur Zeit geltenden Fassung ist be-
absichtigt, an der nachfolgend näher bezeichneten Teilfläche der Hebborner
Straße im Ortsteil Hebborn die Widmung als öffentliche Verkehrsfläche aufzu-
heben (Einziehung). Die Fläche wird dadurch die Eigenschaft einer öffentlichen
Straße verlieren.

Die einzuziehende Fläche ist eine Teilfläche des städtischen Straßengrund-
stücks Gemarkung Paffrath, Flur 3, Flurstücks Nummer 4444 und Bestandteil
der durch Verfügung vom 10.08.2001 unter Einstufung als Gemeindestraße un-
eingeschränkt für den öffentlichen Verkehr gewidmeten Hebborner Straße. Die
Fläche dient jedoch ausschließlich der privaten Grundstückszufahrt und wird
für öffentliche Verkehrszwecke nicht benötigt. Ihre Verkehrsfunktion ist damit
entfallen.

Die Fläche ist in der beigefügten Planskizze grau unterlegt dargestellt.

Hat eine Straßenfläche keine Verkehrsbedeutung mehr, so soll die Straßenbau-
behörde die Einziehung der Fläche verfügen (§ 7 Abs. 2 StrWG NRW). Die Ab-
sicht der Einziehung ist mindestens drei Monate vorher ortsüblich bekannt zu
machen, um Gelegenheit zu Einwendungen zu geben (§ 7 Abs. 4 StrWG NRW).
Zu diesem Zweck liegen die Pläne der betroffenen Fläche vom 10.03.2022 bis
zum10.06.2022 bei der Stadt Bergisch Gladbach (Fachbereich Umwelt und Tech-
nik, Abteilung Verkehrsflächen, Rathaus Bensberg, Wilhelm-Wagener-Platz,
51429 Bergisch Gladbach, Zimmer 305, Termin nach Vereinbarung) zur Ein-
sichtnahme bereit. Um sicherzustellen, dass die Maßnahmen zur Bekämpfung
des Corona-Virus eingehalten werden können, ist eine Terminabsprache zwin-
gend erforderlich (02202/14-1319, Herr Sommer).

Bergisch Gladbach, den 02.03.2022

Harald Flügge
Stadtbaurat

* 12.04.1938 † 11.02.2022
Karl-Wilhelm Bühne

Mit großer Trauer nehmen wir Abschied von

den Gott nach längerer Krankheit zu sich gerufen hat.
Mit Karl-Wilhelm ist ein weiterer Mitbegründer unseres CVJM Kürten
gestorben und wir verlieren mit ihm ein engagiertes Mitglied unseres Vereins,
den er, solange ihm gesundheitlich möglich war, mit viel Einsatz unterstützt
und begleitet hat.
Gemeinsam mit seiner Frau und weiteren jungen Menschen gründete er 1975
den CVJM in Kürten. Er war lange Zeit erster Vorsitzender, dann Kassierer
und schließlich Beisitzer. Darüber hinaus war ihm die Unterstützung unseres
Partner-CVJM in Sierra Leone ein besonderes Anliegen.
Wir sind sehr dankbar für seinen unermüdlichen Einsatz, seine Ideen und
Ratschläge!
In dieser schweren Zeit des Abschiednehmens denken wir sehr an seine
Frau und die ganze Familie und wünschen ihnen Trost durch die Gewissheit
unseres Glaubens.

Für den CVJM
Der Vorstand

www.wirtrauern.de
„Was man tief in seinem Herzen besitzt, kann man
nicht durch den Tod verlieren.“ Johann Wolfgang von Goethe
Gedenken Sie Ihrer Lieben in unserem großen Onlineportal.

Exklusiv für Abonnenten!

Mit der FORUM BLAU Karte sparen
Sie in der gesamten Region und
unterstützen Händler aus der Heimat.
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Turbulenzen am Schloss
VONTHOMAS RAUSCH

Rösrath. „Neue Wege“ und ein
neues Vorstandsteam beim Kul-
turverein Schloss Eulenbroich
kündigt der Vorsitzende Alwin-
Georg Maibach an. Ende März
soll derVereinbei eineraußeror-
dentlichen Mitgliederversamm-
lung den neuen Vorstand wäh-
len. Maibach will wieder für den
Vorsitz kandidieren, kündigt er
an.
Dagegenziehensichderstell-

vertretende Vorsitzende Heiko
Lippold und Schatzmeisterin
MarianneKrupp-Lippoldzurück
–„aufgrundinhaltlicher,organi-
satorischer und struktureller
Meinungsverschiedenheiten“,
wieMaibach sagt.

VorgezogeneNeuwahlen
Er habe sich daher darum be-
müht,„einneuesVorstandsteam
aufzubauen“, das sich nach sei-
nerWahl vorstellen soll.Der bis-
herige Vorstand amtiert seit En-
de 2020, als die langjährige Vor-
sitzende Ingrid Ittel-Fernau aus
Altersgründen ausschied. Eine
turnusmäßigeNeuwahl desVor-
standswäresomiterstEnde2022
erforderlichgewesen,wegender
„Meinungsverschiedenheiten“
imVorstand wird sie nun vorge-
zogen.
Maibach kündigt auch neue

inhaltliche Impulse für die Ver-
einsarbeit an. Neben „stark
nachgefragten Formaten“, die
der Verein weiter anbieten soll,

Kulturverein Eulenbroich setzt vorgezogene Neuwahlen an

sollenauchverstärktMusikerin-
nen undMusiker aus Rösrath im
Schloss auftreten.
Eine neueMusikfarbe soll die

Band „Boogielicious“ mit ihrem
Programm„Petticoat & Boogie-
Woogie“ ins Schloss bringen –

das Konzert zum Mittanzen ist
eine Benefizveranstaltung zu-
gunstenderTafel inRösrathund
Lohmar und für Sonntag,
29. Mai, 17 Uhr, geplant.
Außerdem soll der neue Rös-

rather Chor „Colourful Voices“

unter derLeitungvonDorisRös-
kenbleck seinen ersten Auftritt
imEulenbroicherSchlosshofbe-
streiten, das ist für Ende August
anvisiert.
www.kulturverein-
schloss-eulenbroich.de

Der Biergarten
darf öffnen

VON STEPHANBROCKMEIER

Rösrath/Köln. Neuer Richter-
spruch in Sachen „Heideblick“:
Der Rösrather Landgasthof darf
seinen „Biergarten II“ im Über-
gang des Ortsteils Kleineichen
und des Königsforstes weiterhin
betreiben. Das hat am Dienstag
die 2. Kammer desVerwaltungs-
gerichts Köln entschieden und
eine Klage von Nachbarn gegen
dieentsprechendeBaugenehmi-
gung abgewiesen.

Seit Jahren Prozesse
Die Nachbarn führen nach Mit-
teilung von Gerichtssprecherin
Leonie Galler seit Jahren immer
wieder Klage- und Vollstre-
ckungsverfahrengegendieGast-
stätte Heideblick. Sie argumen-
tieren, die vom Gasthof ausge-
henden Lärmbelästigungen sei-
en für sie vor allemnachts unzu-
mutbar.
Der Heideblick verfügt neben

seinen Gasträumen auch über
zwei Biergärten. Nach dem Er-
lass mehrerer Bauordnungsver-
fügungen hatte zuletzt im Jahre
2014 ein Vollstreckungsantrag
der Nachbarn, mit der diese die
Stadtverwaltung zu weiteren
bauaufsichtlichen Maßnahmen
zwingen wollten, keinen Erfolg
gehabt.
Andererseits kassierte das

Langwieriges Verfahren zu Gaststätte
im Rösrather Stadtteil Kleineichen

Oberverwaltungsgericht Müns-
ter im Jahre 2018 die Gaststät-
tenerlaubnis der Stadt von2010,
soweit diese den Betrieb des
Biergartens I auch nach 22 Uhr
gestattete.
In dem am Dienstag in Köln

verhandeltenVerfahren fochten
die Nachbarn die Baugenehmi-
gung von 2017 für den Biergar-
ten II mit 20 Plätzen und einer
täglichenBetriebszeit von10bis
22 Uhr an. Die ganze Gaststätte
seizu laut, sodieKläger.EinGut-
achten des Landesumweltamtes
von 2012 weise in diesem Zu-
sammenhang erhebliche Män-
gel auf.
Dagegen entschied das Ver-

waltungsgericht Köln: Die Bau-
genehmigung der Stadt sei hin-
reichend bestimmt und es gebe
keinen unzumutbaren Lärm.
DurchfrühereGerichtsentschei-
dungen stehe bereits fest, dass
ein Betrieb der Gaststätte tags-
über keine Nachbarrechte der
Klägerverletze.DerBiergartenII
änderedarannichtsrechtlichEr-
hebliches, so die Entscheidung
der Juristen.
Gegen das Urteil können die

Beteiligten einenAntrag auf Zu-
lassung der Berufung stellen.
Darüber entscheiden würde das
Oberverwaltungsgericht in
Münster.
Aktenzeichen 2 K 11315/17

ImDezember 2020 hatte Ingrid Ittel-Fernau (r.) an den neuen Vorsitzenden Alwin-GeorgMaibach (l.) sowie
anMarianne Krupp-Lippold (2.v.l.) undDr. Heiko Lippold (2.v.r.) übergeben. Foto: Arlinghaus


